
Zeitschrift: Frauenbestrebungen

Herausgeber: Union für Frauenbestrebungen (Zürich)

Band: - (1904)

Heft: 3

Artikel: An unsere Abonnenten !

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-327449

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-327449
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


s- Tit. Schweiz. Landesüblich, --v

St. Gallen und Zürich, den 1, Dezember 1904. IL Jahrgang - «N° 3.

Druck und Verlag: Redaktion :

V. SCHMID & Co., ST. GALLEN. \ Frl. K. HONEGGER, Bahnhofstrasse 58, ZÜRICH I.

Die „Frauenbestrebungen" erscheinen je am Ï. des Monats und kosten jährlich Fr. 2.50 franko in's Haus. Bestellungen
nimmt die Expedition Burggraben, St. Gallen, sowie jedes Postamt zum Preise von Fr. 2. 60 entgegen.

Inserate: die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum 25 Cts., bei Wiederholungen Rabatt nach bestehendem Tarif.

&n unsere Mhonnemiem!
Wir beehren uns, Ihnen anzuzeigen, dzss Druck und

Verlag unseres Blattes mit 1. Januar 1905 an die

Buchdruckerei Zürcher & Farrer in Zürich übergeht, welche

auch den j&bonnementsbetrag pro 1905 per Tlachnahme

erheben wird. Wir halbjährliche Bezug desselben

wünscht, wolle dies der genannten Firma noch im Laufe
dieses TYlonats gefälligst mitteilen und davon Hotiz nehmen,

dass in diesem Falle dann zweimal Fr. 1.52 eingezogen

würden, entsprechend der Mehrarbeit, welche durch den

zweimaligen Bezug verursacht wird.
Die Redaktion.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Die Rechtsstellung der verheirateten Frau in Belgien.

Referat von Frl. Marie Popelin, Dr. jur. in Brüssel, gehalten am
internationalen Frauenkongress in Berlin.

Unser Zivilgesetz ist voller Widersprüche; man könnte
über diesen Gegenstand Bände schreiben. Besonders aber
in betreff der Frau sind die Beispiele zahlreich. Einerseits,
gleichstellend und emanzipierend, verkündigt es folgenden
Grundsalz, welcher die altertümliche und allgemein
verbreitete Theorie des niedrigen Wertes der Frau in Nichts
auflöst : Jede Person, weh he das Alter von einundzwanzig
Jahren erreicht hat, ist handlungsfähig um! mündig; andererseits,

unter dem Joch der Tradition, des Irrtums und des

Vorurteils, widerspricht es seinem Gleichstellung^- und
Emanzipalions-Prinzip, es widerruft sein eigenes Gesetz und
entmündigt alle Frauen, die sich verheiraten, d. h. also die
grosse Mehrzahl.

Und diese Unmündigkeit, das Prinzip des Gesetzes
zerstörend, ist ohne linde, sowie ohne Hoffnung. Die Ehefrau
erreicht niemals ihre Mündigkeit. Die Frau ist nach
fünfzigjähriger Ehe ebenso unmündig, wie die junge Frau von
achtzehn Jahren.

Ks ist das Interesse der Familie, behauptet der Gesetzgeber,

welches eine Massreg. l gegen die Schwäche, die Dummheit,

die Unfähigkeit der Frau erklärt und berechtigt, es ist
das allgemeine Wohl, welches diese Sirenge empfiehlt.

Vergeblich protestieren die Tatsachen gegen diese
vorgebliche Unfähigkeif, vergeblich häuft die Wirklichkeit
Beweise der Fälligkeit der Frau an, das Gesetzbuch spricht
detti
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Ehefrau die Vorsorge ab, welche das Bestehende erhält,
Kenntnis, die zu verwalten weiss, die mütterliche Liebe,
zum Sparen anspornt, und das Ehegesetz, das sie mit
Strafe, die es Unfähigen auferlegt, trifft, erniedrigt sie

vollständig.
Ist es nicht immer pekuniäre Abhängigkeit, durch welche

dits Geselz eine moralische oder intellektuelle Inferiorität
bi herrscht? Es bestraft den Verschwender, indem es ihn

seiner Güter beraubt. Es beschützt den
indem es ihm die Verwaltung seiner Güter
auf diesem Wege

nicht besitzen kann,
nichts verbrauchen.

der Verwaltung
Minderjährigen,
entzieht. Auch
üben weil er
fähige Mensch

fesselt es den Unfähigen.
kann der handlungsun-

t-'im weder geben, noch
helfen, noch handeln; er ist moralisch und bürgerlich tot-
Die Handlungsunfähigkeit der Frau, gesetzmässig feststellen,
ihr die Verwaltung ihrer Güter nehmen, um sie dem
Ehemann zu übergeben, heisst diesen zum unbeschränkten
Herrscher der Handlungen, ja der Gedanken seiner Frau
machen, heisst sie zu ewiger moralischer und intellektueller
Unmündigkeit, mit einem Worte, zur Verneinung des Lebens
verdammen.

Nach unserem gesetzlichen Güterrecht, genannt
Gütergemeinschaft, verwaltet der Ehemann nicht nur alle
gemeinschaftlichen Güter, sondern auch noch das persönliche
Guthaben der Frau. Der einfachste Akt der Verwaltung verlangt
die Vermittlung des Ehemanns. Der einfachste Immobilienkontrakt

kann nur von ihm unterschrieben werden. Isl der
Ehemann abwesend, so hat die Ehefrau nicht das Recht,
ohne gerichtliche Genehmigung einen Teil des Gesamtgutes
zu verkaufen, selbst nicht, »um den Ehemann aus dem
Gefängnis zu befreien«, nach dem Ausdruck des Gesetzes, oder,
wenn es sich um die Verheiratung der Kinder handelt.

Noch mehr! Verträge, die von der Ehefrau, ohne die
Einwilligung des Mannes, obwohl mit gerichtlicher
Genehmigung eingegangen worden sind, verpfänden niemals die
Güter der Gemeinschaft. Die Handlungsunfähigkeit der
verheirateten Frau unter unserm gemeinen Recht ist allgemein und
unheilbar.

Um sie der Strenge und den Demütigungen des Güter-
gemeinsehaflswesen zu entziehen, sichert ihr der Kontrakt
die Verwaltung und die Nulzniessung ihres Vorbehaltgutes,
aber das Gesetz ist da, und legt auch hier ihrer
Unabhängigkeit Fesseln an, indem es ihr verbietet, diese Güter
zu veräussern, oder ihretwegen vor Gericht zu erscheinen
ohne Einwilligung des Ehemannes.
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